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Datenschutzgesetz.
Totalrevision und Änderung weiterer
Erlasse zum Datenschutz

Loi sur la protection des données.
Révision totale et modification
d'autres lois fédérales

Differenzen – Divergences

Nationalrat/Conseil national 12.06.18 (Erstrat – Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 11.09.18 (Zweitrat – Deuxième Conseil)
Nationalrat/Conseil national 17.09.18 (Differenzen – Divergences)
Nationalrat/Conseil national 28.09.18 (Schlussabstimmung – Vote final)
Ständerat/Conseil des Etats 28.09.18 (Schlussabstimmung – Vote final)
Nationalrat/Conseil national 24.09.19 (Erstrat – Premier Conseil)
Nationalrat/Conseil national 25.09.19 (Fortsetzung – Suite)
Ständerat/Conseil des Etats 18.12.19 (Zweitrat – Deuxième Conseil)
Nationalrat/Conseil national 05.03.20 (Differenzen – Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 02.06.20 (Differenzen – Divergences)
Nationalrat/Conseil national 17.09.20 (Differenzen – Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 23.09.20 (Differenzen – Divergences)
Nationalrat/Conseil national 24.09.20 (Differenzen – Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 24.09.20 (Differenzen – Divergences)
Nationalrat/Conseil national 25.09.20 (Schlussabstimmung – Vote final)
Ständerat/Conseil des Etats 25.09.20 (Schlussabstimmung – Vote final)

3.Bundesgesetz über den Datenschutz
3. Loi fédérale sur la protection des données

Art. 4 Bst. fbis; 5 Abs. 7
Antrag der Kommission
Festhalten

Art. 4 let. fbis; 5 al. 7
Proposition de la commission
Maintenir

Art. 27 Abs. 2 Bst. c
Antrag der Kommission
Ziff. 1
Festhalten
Ziff. 3
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Art. 27 al. 2 let. c
Proposition de la commission
Ch. 1
Maintenir
Ch. 3
Adhérer à la décision du Conseil national

Aufhebung und Änderung anderer Erlasse
Abrogation et modification d'autres actes

Ziff. II Ziff. 35 Art. 110 Abs. 2; 112 Abs. 2; 113; 114
Abs. 2; Ziff. 36 Art. 76 Abs. 3; 76b Abs. 2; Ziff. 47 Art. 21c
Abs. 1bis; Ziff. 59 Art. 96 Abs. 2; Ziff. 60 Art. 94a Abs. 2;
Ziff. 66 Art. 23 Abs. 3
Antrag der Kommission
Festhalten

Ch. II ch. 35 art. 110 al. 2; 112 al. 2; 113; 114 al. 2; ch. 36
art. 76 al. 3; 76b al. 2; ch. 47 art. 21c al. 1bis; ch. 59 art. 96
al. 2; ch. 60 art. 94a al. 2; ch. 66 art. 23 al. 3
Proposition de la commission
Maintenir

Präsident (Stöckli Hans, Präsident): Wir führen eine gemein-
same Debatte über alle Differenzen.

Fässler Daniel (M-CEB, AI), für die Kommission: Frau Bun-
desrätin Karin Keller-Sutter hat letzten Donnerstag im Natio-
nalrat die Hoffnung geäussert, dass wir bei diesem Geschäft
die Kurve noch kriegen, die Passstrasse sei ja noch nicht
ganz "ausgeschöpft". Ich kann Ihnen als Berichterstatter der
Kommission sagen, dass sich der Nebel lichtet und der Pass
in Sicht ist. Wenn Sie heute den Anträgen der Kommissi-
on, die einstimmig angenommen worden sind, zustimmen,
kommt es heute Mittag zwar noch zu einer Einigungskonfe-
renz, aber deren Ausgang – und damit der Inhalt der Texte
für die Schlussabstimmung am Freitag – ist absehbar.
Wir haben noch zwei Differenzen. Die erste betrifft das The-
ma, welches die Räte seit Beginn der Beratungen am mei-
sten beschäftigt hat, nämlich die Frage, ob in Artikel 4 des to-
talrevidierten Datenschutzgesetzes nicht nur der Begriff des
Profilings, sondern in Buchstabe fbis auch das "Profiling mit
hohem Risiko" definiert werden soll.
Nachdem sich der Nationalrat zwischenzeitlich bereit erklärt
hatte, in diesem Punkt unserem Rat im Grundsatz entgegen-
zukommen, hat er nun letzte Woche mit 98 zu 88 Stimmen
bei 5 Enthaltungen entschieden, den Kompromissvorschlag
unseres Rates abzulehnen. Der Nationalrat möchte von ei-
ner risikobasierten Differenzierung beim Profiling absehen
und hat in der Konsequenz beschlossen, die qualifizierten
Rechtsfolgen beim Profiling durch private Datenbearbeiter er-
satzlos zu streichen.
Dies lehnt unsere Kommission einstimmig ab, denn damit
würden wir hinter das geltende Schutzniveau zurückgehen.
Das Ziel muss aber sein, erstens das Schutzniveau minde-
stens zu halten und zweitens die Angemessenheitsprüfung
durch die europäischen Behörden mit einem positiven Ergeb-
nis abzuschliessen. Die Kommission bleibt zudem bei ihrer
Einschätzung, dass mit unserem Vorschlag zugunsten der
betroffenen Akteure mehr Rechtssicherheit geschaffen wer-
de, zumal in der Formulierung am bestehenden Recht ange-
knüpft wird.
Ich möchte bei diesem Thema eine letzte Bemerkung zum
Profiling und zum Verhältnis zum EU-Recht machen: Die Da-
tenschutz-Grundverordnung der EU sieht vor, dass jede Ver-
arbeitung personenbezogener Daten rechtswidrig ist, es sei
denn, die betroffene Person habe der Datenbearbeitung zu-
gestimmt oder es liege ein anderer Rechtsgrund vor. Die Kon-
zeption in unserem Recht ist umgekehrt. Die Datenverarbei-
tung ist grundsätzlich zulässig, sofern kein Ausnahmetatbe-
stand vorliegt.
Noch kurz zur zweiten Differenz: Diese betrifft Artikel 27
Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 3, zu finden auf Seite 10 der
deutschsprachigen Fahne. Dabei geht es um die Frage, wie
alt Daten sein dürfen, damit die Bearbeitung dieser Per-
sonendaten keine widerrechtliche Persönlichkeitsverletzung
darstellt. Der Bundesrat hat vorgeschlagen, dass die Daten
nicht älter als fünf Jahre sein dürfen. Unser Rat hatte sich bis-
her dem Bundesrat angeschlossen, der Nationalrat seiner-
seits möchte den Beizug von bis zu zehn Jahre alten Daten
zulassen. Die Kommission hat nun einstimmig entschieden,
diese Differenz auszuräumen, und schlägt Ihnen daher vor,
in diesem Punkt dem Nationalrat zu folgen.
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Keller-Sutter Karin, Bundesrätin: Ich danke dem Kommissi-
onssprecher für seine eingehende Würdigung des Ergebnis-
ses, das Sie gestern in der SPK-S erzielt haben. Es scheint
mir sehr wichtig zu sein. Wir haben, Sie haben es gesagt,
diese zwei Differenzen.
Bei der einen Differenz – wenn ich hinten beginne – zu Artikel
27 Absatz 2 Buchstabe c Ziffer 3 des neuen Datenschutzge-
setzes, also bei den Rechtfertigungsgründen, bei der Kredit-
würdigkeitsprüfung, schliesst sich Ihre Kommission bei der
Frage der Frist der zehn oder eben fünf Jahre dem National-
rat an. Der Bundesrat kann gut damit leben. Natürlich hätte
er lieber diese fünf Jahre gehabt. Aber mit den zehn Jahren
kann man auch gut leben.
Der eigentliche Casus Belli dieser Vorlage, der darüber ent-
scheiden wird, ob sie auch die Schlussabstimmung im Natio-
nalrat passieren wird, ist die Frage des Profilings. Ich bin Ihrer
Kommission sehr dankbar dafür, dass sie ja damals, in einer
vorherigen Differenzbereinigungsrunde, gemeinsam mit der
Verwaltung einen Kompromiss gefunden hat. Nun ist dieser
Kompromiss im Nationalrat nicht durchgekommen. Das Stim-
menverhältnis ist jedoch einiges knapper geworden, der Na-
tionalrat hat sich der Fassung des Ständerates also durchaus
etwas angenähert.
Ich möchte noch einmal kurz sagen, warum der Bundesrat
ganz klar die Fassung der ständerätlichen Kommission und
auch jene, die bis anhin hier im Plenum unterstützt wurde,
unterstützt. Er tut dies zum einen, weil das geltende Schutz-
niveau im Datenschutzrecht weitgehend gewahrt wird und wir
uns gleichzeitig an die modernisierten Datenbearbeitungs-
methoden anpassen; wir sind ja nicht mehr im Zeitalter der
handschriftlichen Registerkarten, sondern eben im Zeitalter
der elektronischen Verknüpfung von Daten.
Zum anderen ist die Legaldefinition Ihrer Fassung ergeb-
nisorientiert. Schliesslich schafft die Legaldefinition auch
Rechtssicherheit. Der Edöb und die zuständigen Gerichte
können bei der Auslegung an die fast dreissigjährige Praxis
zum Persönlichkeitsprofil anknüpfen, nachdem der Kompro-
miss des Ständerates das Persönlichkeitsprofil aus dem gel-
tenden Recht übernimmt. Das heisst also, wir haben hier eine
Lösung, die auch in der Praxis bereits bekannt ist.
Ich habe es gesagt: Die Lösung des Nationalrates – das ist
jetzt immer noch eine knappe Mehrheit – will diesen risikoba-
sierten Ansatz aufgeben und die qualifizierten Rechtsfolgen
beim Profiling durch private Datenbearbeiter ersatzlos strei-
chen. Ich muss es hier deutlich sagen: Damit wird das Daten-
schutzniveau, das wir heute im geltenden Recht haben, un-
terschritten. Wenn diese Fassung sich auch in der Einigungs-
konferenz durchsetzen sollte, dann dürfte die Schlussabstim-
mung in diesem Geschäft nicht gelingen.
Ich bin aber zuversichtlich, nachdem Ihre Kommission ein-
stimmig war. Ich bin auch zuversichtlich, dass das Plenum
jetzt weiterhin bei der Kompromissvariante des Ständerates
bleibt – heute ist ja die Einigungskonferenz – und dass es
auch in der Einigungskonferenz zu einem guten Ergebnis
kommt. Schliesslich ist dann damit auch die Schlussabstim-
mung gewährleistet.
Ich möchte einfach noch einmal sagen, dass es eben wich-
tig ist, dass wir dieses Datenschutzgesetz einerseits der eu-
ropäischen Datenschutz-Grundverordnung anpassen, ande-
rerseits aber eben auch den heutigen Gegebenheiten. Es
ist wichtig, dass dabei das heutige Datenschutzniveau nicht
unterschritten wird, damit dann tatsächlich auch die Ange-
messenheit gemäss dem europäischen Recht erklärt wer-
den kann. Das ist für die KMU-Wirtschaft wesentlich. Wenn
Schweizer Betriebe Daten mit Lieferanten, mit Kunden, mit
anderen austauschen, dann basiert dies eben auf diesem
Datenschutzrecht. Dafür braucht es den Angemessenheits-
beschluss der Europäischen Union.
Ich danke Ihnen, wenn Sie dem Antrag Ihrer Kommission zu-
stimmen.

Angenommen – Adopté

Präsident (Stöckli Hans, Präsident): Das Geschäft geht da-
mit an die Einigungskonferenz.
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Terrorismus
und organisierte Kriminalität.
Übereinkommen des Europarates

Terrorisme et crime organisé.
Convention du Conseil de l'Europe

Differenzen – Divergences

Ständerat/Conseil des Etats 09.12.19 (Erstrat – Premier Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 09.03.20 (Fortsetzung – Suite)
Nationalrat/Conseil national 16.06.20 (Zweitrat – Deuxième Conseil)
Ständerat/Conseil des Etats 08.09.20 (Differenzen – Divergences)
Nationalrat/Conseil national 22.09.20 (Differenzen – Divergences)
Ständerat/Conseil des Etats 23.09.20 (Differenzen – Divergences)
Nationalrat/Conseil national 25.09.20 (Schlussabstimmung – Vote final)
Ständerat/Conseil des Etats 25.09.20 (Schlussabstimmung – Vote final)

Bundesbeschluss über die Genehmigung und die Um-
setzung des Übereinkommens des Europarates zur Ver-
hütung des Terrorismus mit dem dazugehörigen Zusatz-
protokoll sowie über die Verstärkung des strafrechtli-
chen Instrumentariums gegen Terrorismus und organi-
sierte Kriminalität
Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de
la Convention du Conseil de l'Europe pour la prévention
du terrorisme et de son Protocole additionnel et concer-
nant le renforcement des normes pénales contre le ter-
rorisme et le crime organisé

Aufhebung und Änderung anderer Erlasse
Abrogation et modification d'autres actes

Ziff. II Ziff. 2 Art. 260ter Abs. 1 Bst. c; Ziff. 5 Art. 80dbis
Abs. 1 Bst. a, b, 4
Antrag der Kommission
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates

Ch. II ch. 2 art. 260ter al. 1 let. c; ch. 5 art. 80dbis al. 1
let. a, b, 4
Proposition de la commission
Adhérer à la décision du Conseil national

Jositsch Daniel (S, ZH), für die Kommission: Dieses Ge-
schäft hat immer noch die gleichen zwei Differenzen wie letz-
tes Mal, als wir es behandelt haben. Aber im Unterschied
zum letzten Mal liegt nun eine Einigungsversion zwischen
Nationalrat und Ständerat vor, welche die Sicherheitspoliti-
sche Kommission Ihres Rates unterstützt. Es besteht also
die Möglichkeit, dass wir heute die letzten zwei Differenzen
ausräumen.
Zunächst geht es um Artikel 260ter, also um den Tatbestand
der kriminellen Organisation. Sie erinnern sich, die Frage hier
ist, wie man am besten gewährleistet, dass die Aktivität von
humanitären Organisationen, insbesondere des Internationa-
len Komitees vom Roten Kreuz, vom Tatbestand der organi-
sierten Kriminalität ausgenommen wird. Von der Stossrich-
tung her sind sich alle einig, dass die Aktivitäten solcher In-
stitutionen selbstverständlich nicht unter den Tatbestand fal-
len. Umstritten ist die Frage, ob man das explizit ausnehmen
muss oder nicht.
Unterdessen liegt insofern eine Kompromissvariante vor, als
der Nationalrat an seiner Position festhält und die Sicher-
heitspolitische Kommission des Ständerates der Meinung ist,
man könne sich dem anschliessen. Wichtig ist Folgendes:
Wir hatten ja etwas die Befürchtung, dass damit unter Um-
ständen unter dem Deckmantel von solchen Hilfsorganisa-
tionen kriminelle Aktivitäten, also insbesondere terroristische
Aktivitäten, entfaltet werden könnten. Diese Gefahr dürfte
aber relativ klein sein, weil hier klar zum Ausdruck kommt,
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